
 
 
 
 
 

 

 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 23. November 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0208-III.6/2015 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Josef A. Riemer, Kolleginnen und Kollegen haben am  
23. September 2015 unter der Zl. 6577/J-NR/2015 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „das AKW Krsko“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu Frage 1:  
 
Ja. 
 
 
Zu den Fragen 2 bis 4: 
 
Österreich hat mit elf Staaten, darunter Slowenien, bilaterale Nuklearinformationsabkommen 
abgeschlossen. Im Rahmen dieser Abkommen finden periodische, im Falle Sloweniens 
jährliche bilaterale Treffen von Expertinnen und Experten unter dem Vorsitz des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) statt. Das 17. bilaterale 
Treffen mit Slowenien fand am 5. und 6. Oktober 2015 statt. 
 
Es ist klar festzuhalten, dass der Grundsatzbeschluss einer Laufzeitverlängerung des 
Kernkraftwerks (KKW) Krško nur dann realisiert werden kann, wenn die slowenische 
Aufsichtsbehörde die zwingend alle 10 Jahre vorgesehene periodische 
Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) positiv bewertet. Die nächste PSÜ für das KKW Krško ist im Jahr 
2023 fällig; von deren Ergebnis wird abhängen, ob das KKW Krško über das Jahr 2023 
betrieben werden kann. 
 
Für die Verlängerung der im Jahr 2023 auslaufenden Betriebsbewilligung des KKW Krško ist - 
nach slowenischem Recht - auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 
Österreich wird sich gemäß einschlägiger EU-Richtlinie bzw. Espoo-Konvention an diesem  
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UVP-Verfahren grenzüberschreitend beteiligen und seine Sicherheitsinteressen unter 
Einbindung der österreichischen Öffentlichkeit einbringen. Das UVP-Verfahren könnte bereits 
2020 beginnen. Derartige grenzüberschreitende Verfahren fallen nicht in die Vollziehung des 
BMEIA. 
 
 

Sebastian Kurz  
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